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1 Rechtsgrundlagen 
 

 

1.1 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
 

In der Fassung v. 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-l) 
mit den jeweils gültigen Änderungen. 
 

2 Örtliche Bauvorschriften gem. Art. 81 BayBO 
Entsprechend Art. 81 BayBO werden zur Durchführung baugestalterischer Absichten folgende örtliche Bauvorschrif-
ten erlassen: 
 
2.1 Äußere Gestaltung des Gebäudes  

Art. 81 (1) Nr.1 BayBO 
Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Far-
ben an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ist, mit Ausnah-
me von Sonnenkollektoren oder Solarzellen, nicht zulässig.  
Die Außenwände baulicher Anlagen sind mit einem Remissionswert 
(Hellbezugswert) von 15 - 80 auszuführen. 
 

2.2 Einfriedungen 
Art. 81 (1) Nr.5 BayBO 

Einfriedungen sind bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m zulässig. 
Stacheldraht ist nicht zulässig. Sockelmauern dürfen bis zu einer ma-
ximalen Höhe von 0,5 m verwendet werden. 
 
Als Einfriedungen sind nur Hecken und Strauchgruppen sowie bis 
max. 2,0m hohe transparente Metallzäune oder Maschendrahtzäune 
zulässig. Zäune sind in die festgesetzte Pflanzgebotsfläche einzubin-
den bzw. zu hinterpflanzen. 
 

2.3 Oberflächenversiegelung 
Art. 81 (1) Nr.4 BayBO 

Zur Minimierung der Oberflächenversiegelung sind die Park- und Ab-
stellflächen für PKWs, die nicht als betriebliche Umgangsfläche die-
nen, mit wasserdurchlässigen Materialien auszubilden. 
 

2.4 Werbeanlagen 
Art. 81 (1) Nr.2 BayBO 

Werbeanlagen sind nur innerhalb der Grundstücksflächen und nur an 
der Stätte der Leistung zulässig.  
 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind unzuläs-
sig. 
 

2.5 Dachgestaltung 
 

 
 

2.6 Dachform und Dachneigung 
Art. 81 (1) Nr.1 BayBO 

Bei einer weiteren Bebauung sind die Dächer als Satteldach auszu-
gestalten. Festsetzungen hinsichtlich der Dachneigung werden nicht 
getroffen.  
 

2.7 Dacheindeckung und -farbe 
Art. 81 (1) Nr.1 BayBO 

Die Dacheindeckung hat ohne reflektierende und spiegelnde Materia-
lien zu erfolgen. Ausnahmen stellen Solar- und Photovoltaikanlagen 
dar. 
 
Bei Metalldächern ist durch eine Beschichtung sicherzustellen, dass 
keine Schwermetallbelastung ins Sicker- und Grundwasser gelangt. 
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